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Rundschreiben IV Nr. 59/2021

Arbeits- und dienstrechtliche Aspekte beim Umgang mit den Auswirkungen der

anhaltenden SARS-CoV-2-Pandemie;

hier: Hinweise und Erweiterungen der Regelungen zur Freistellung für Kinderbetreuung
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1 Verbleibt bei der Umrechnung ein Bruchteil, wird dieser stets auf einen vollen Freistellungstag 

 aufgerundet. Abweichungen zwischen der allgemeinen Anwendungstabelle und der für 

 alleinerziehende Personen resultieren aus dieser Aufrundung; es ist daher nicht möglich, die Werte 

 „einfach zu verdoppeln“.  
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